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A. Amtlicher Theil.

NO� 264] « Namslau, den 22. Juni 1885.
Nach § 5 des Regulativs zur Ordnung des Geschäftsganges und des Verfahrens bei den

Kreisausschüssen vom 28. Februar 1884 hält der Kreisausschuß Ferien während der Zeit
vom 21. Juli bis zum l. September 1885.

Indem wir dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringen, machen wir gleichzeitig darauf
aufmerksam, daß während der Ferien nur in schleunigen Sachen Termine zur öffentlichen Verhand-
lung angesetzt werden dürfen.

Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen bleiben die Ferien ohne Einfluß.
Der Kreis-Ausschuß.

NO« 2651 Breslau, den 17. Juni 1885.
Es sind in letzter Zeit Zweifel darüber laut geworden, ob die im § 59 ad 2 Gewerbe-

ordnung enthaltene Bestimmung, wonach selbstverfertigte, zu den Gegenständen des Wochenmarktes
gehörige Waaren ohne Einlösung des Wandergewerbescheines vertrieben werden können, nur dem
Verfertiger selbst oder auch seinen Stellvertretern im Gewerbebetriebe zu Gute zu kommen habe.

Letztere Eventualität muß als ausgeschlossen zu bezeichnen sein. �� § 59 bildet lediglich
eine Ausnahmebestimmung des § 55, welcher ausdrücklich anordnet, daß der betreffende Gewerbebe-
trieb in eigener Person auszuüben sei; aber auch abgesehen hiervon ist die Fassung des §59 ad 2,
dahin gehend, daß nur derjenige, welcher selbstverfertigte Waaren feilbietet, eines Wandergewerbes
scheines nicht bedürfe, derartig, daß ein Zweifel darüber, ob der Feilbietende oder der Verfertiger
der Waaren ein und dieselbe Person zu bilden haben, als unberechtigt bezeichnet werden muß.

Endlich bestimmt aber § 4 Gesetz vom 3. Juli 1876 nur, daß die im § 2 1. c. aufge-
führten Arten des Gewerbebetriebes, von welchen die sub No. 5 ad a erwähnte sich der im § 59
ad 2 Gewerbeordnung in Bezug genommenen genau entsprichh in fteuerlicher Richtung dem stehen-
den Gewerbe hinzuzurechnen seien; daß dieselben aber auch anderweitig den über letzteres geltenden
Bestimmungen unterworfen, bezw. denselben die hiermit verknüpften Begünstigungen, wie unter An-
deren die Berechtigung zum Halten von Stellvertretern zuzubilligen seien, kann hieraus füglich nicht
geschlosfen werden.

Bemerkt wird noch, daß ausweislich der Reichstagsverhandlungen  Stenogr. Bericht No. 186 !!
ein Antrag, dem § 59 Gewerbeordnung den Abfatz zuzufügen: ,,oder wer selbstproduzirte Waaren
durch Familienmitglieder feilbieten läßt« nicht zur Annahme gelangt ist.

Der Bezirks-Ausschuß. gez. von Uthmann.
Namslau, den 27. Juni 1885.

Vorftehende Verfügung bringe ich hierdurch behufs Nachachtring zur Kenntniß der Magi-
sträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises.

No.266] Bekanntmachung,
betreffend die Meldung zur Prüfung für den einjährrg-freiwilligen Militärdienfn

Diejenigen jungen Leute, welche ihre wifsenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwil-
ligen Militärdienst nicht durch Schulzeugnifse nachweisen können und deshalb der nächsten Prüfung
beiwohnen wollen, haben sich nach der Bestimmung des § 91 der Ersatz-Ordnung vom 28. September
1875 zu der am 15. September 1885 Nachmittags 3 Uhr beginnenden Prüfung bis zum 1. August
18f85 spätestens bei der unterzeichneten Commifsion schriftlich zu melden. Der Meldung find bei-
zu ügen:
Si! ein Geburtszeugnißz
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b! ein amtlich beglaubigtes Einwilligungs-Attest des Vaters oder des Vormundes mit der Erklä-
rung über die Bereitwilligkeit und Fähigkeit, den Freiwilligen während einer einjährigen aktiven
Dienstzeit zu bekleiden, auszurüsten und zu verpflegem

c! ein Unbefcholtenheits-Zeugniß, welches für Zöglinge von höheren Schulen  Gymnasien, Real-
schulen, Progymnasien und höheren Bürgerschulen! durch den Direktor der Lehranstalt, für alle
übrigen jungen Leute durch die Polizei-Obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist;

d! ein von dem sich Meldenden selbstgeschriebener Lebenslauf.
Jn der Meldung ist anzugeben, in welchen zwei fremden Sprachen der Examinand, welchem

die Walål gelassen wird zwifchen dem Lateinischen, Griechischem Französischen und Englischem geprüft
ein wi .

Königliche Prüfungs-Commission für Einjährig-Freiwillige.
Der Vvrfitzende J. V.:  gez.! Fauck, Regierungs-Asfessor.

Namslau, den 26. Juni 1885.
Vorstehende Bekanntmachuiig wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

No.267] Bekanntmachung,
den Rcmonte-Ankauf pro 1885 betreffend.

Regierungsbezirk Breslau
Zum Ankauf von Remonten im Alter von drei und ausnahmsweise vier Jahren, sind

im Bereiche der Königlichen Regierung zu Breslau für dieses Jahr nachstehende, Morgens 8 Uhr
beginnende Märkte anberaumt worden, und zwar:

den 30. Juli in Poln.-Wartenberg, den 4. August in Schweidnitz,
» 31. » ,, Trebnitz, ,, 5. ,, ,, Striegau, i
» 1. August ,, Vrieg, ,, 8. ,, ,, Trachenberg
,, 3. » ,, Kostenblut,

Die von der Remonte-Ankauss-Kommission gekausten Pferde werden zur Stelle abgenommen
und sofort gegen Quittung baar bezahlt.

Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den Landesgesetzen den Kauf rückgängig machen,
sind vom Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises und der Unkosten zurückzunehmen; ebenso
Krippensetzey welche sich in den ersten achtundzwanzig Tagen nach Einlieferung in den Depots als
solche erweisen. Pferde, welche den Verkäufern nicht eigenthümlich gehören, oder durch einen nicht
legitimirten Bevollmächtigten der Kommission vorgestellt werden, sind vom Kauf ausgeschlossen.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften Pferde eine neue starke rindlederne Trense
mit starkem glatten Gebiß und eine Kopfhalfter von Leder oder Hanf mit 2 mindestens 2 m langen
starken hanfenen Stricken ohne besondere Vergütung mitzugeben .

Um die Abstammung der vorgeführten Pferde feststellen zu können, ist es erwünscht, daß
die Deckscheine mitgebracht werden, auch werden die Verkäufer ersucht, die Schweife der Pferde nicht
zu coupiren oder übermäßig zu verkürzen.

Kriegsministerium Abtheilung für das Remonlewesem
gez. Frhr von Troschke gez. Graf von Klinkowström.

No« 2681 Berlin, den 10. Juni 1885.
B e k a n n t m a d! u n g.

Bei der heute in Gegenwart eines Notars öffentlich bewirkten 9. Verloosung von Schuld-
verschreibungen der 4prozentigen Staatsanleihe von 1868 A sind die in der Anlage verzeichneten
Nummern gezogen worden. -

Dieselben werden den Besitzern mit der Aufforderung gekündigt, die in den ausgeloosten
Nummern verschriebenen Kapitalbeträge vom 1. Januar 1886 ab gegen Quittung und Rück-
gabe der Schuldverschreibungen und der nach dem 1. Januar k. J. fällig werdenden Zinsscheine
Reihe V No. 5 bis 8 nebst Anweisungen zur Reihe VI bei der Staatsschulden - Tilgungskasse hier-
selbst, Taubenstraße No. 29, zu erheben.

Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags mit Ausschluß der
Sonn- und Festtage und der letzten drei Geschäftstage jeden Monats.

Die Einlösung geschieht auch bei den Regierungs-Hauptkassen und in Frankfurt a. M. bei
der Kreis-Kasse. _

Zu diesem Zwecke können die Schuldverschreibungen nebst Zinsscheinen und Zinsschein-Anwei-
sungen einer dieser Kassen schon vom 1. December« d. J. ab eingereicht werden, welche »sie der
StaatsschuldewTilgungskasse zur Prüfung vorzulegen hat und nach erfolgter Feststellung die Aus-
zahlung vom 1. Januar 1886 ab bewirkt.

Der Betrag der etwa fehlenden Zinsscheine wird von dem Kapitale zurückbehalten.
Mit dem 1. Januar 1886 hört die Verzinsung der verloosten Schuldverschreibungen auf«
Zugleich werden die bereits früher ausgeloosten, auf der Anlage verzeichneten, noch rückstan-

digen Schuldverschreibungen wiederholt und mit dem Bemerken aufgerusen, daß die Verzinsung der-
selben mit dem Tage ihrer Kündigung aufgehört hat.
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. Die Staatsschulden-Tilgungskasse kann sich in einen Schriftwechsel mit den Jnhabern der
Schuldverschreibungen über die Zahlungsleistung nicht einlassen.

Formulare zu den Quittungen werden von den sämmtlichen oben gedachten Kassen unentgeltlich
verab ol t.f g Hauptverwaltung der Staatsschuldem gez. Sydow.

Breslau, den 13. Juni 1885.
Jndem wir obige Bekanntmachung der Hauptverwaltung der Staatsschulden hierdurch zur

Kenntniß des Publikums bringen, machen wir wiederholt auf die Nachtheile und Verluste aufmerksam,
welche den dabei Betheiligten in dem Falle erwachsen, wenn die Beträge der jetzt oder schon früher
verloosten resp. Schuldverschreibungen nicht rechtzeitig in Empfang genommen werden, indem die
über die zur Erhebung der Valuta festgesetzten Termine fortbezogenen Zinsen zurückerstattet werden
müssen.

Ein Verzeichniß der jetzt oder schon früher ausgeloosten Schuldverschreibungen der hier in
Rede stehenden Anleihen, wie ein solches diesem Stücke des Amtsblattes beigegeben worden, liegt
in der Regierungs-Haupt-Kasse und der Instituten-Kasse hierselbst, bei den Kreis-Kassen, sowie auf
den Bureaux der Landräthe und Magisträte des Bezirks und in den Bureaux des hiesigen König-
lichen Polizei-Präsidiums zur Einsicht vor.

Königliche Regierung. Frhr von Juncker.
Namslau, den 27. Juni 1885.

Vorstehende in No. 26 des Breslauer Regierungs-Amtsblattes pro 1885 abgedruckten Be-
kanntmachungen bringe ich hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß das Verzeichniß
der gezogenen respgekündigten Schuldverschreibungen in den Amtslocalen der Magisträte hier und
in Reichthal, der Königlichen Kreis-Kasse und des Königlichen Landraths-Amtes zur Einsicht des
Publikums ausliegt
No« 2691 Namslau, den 27. Juni 1885.

Die Ruhr- und Masernkrankheit ist im diesseitigen Kreise wieder aufgetreten.
Jch bringe daher nachstehend die von dem Königlichen Kreis-Physikus, Herrn Sanitätsrath

Dr. Laris ch hierselbst ausgearbeite Anweisung zur Verhütung und Behandlung dieser Krankheiten
zur öffentlichen Kenntniß und weise die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände des Kreises hier-
durch an, dieselbe in ihren Bezirken in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

Gleichzeitig weise ich auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 29. August 1884  Kreis-
blatt 1884 S. 385/86! hin. «.

A n w e i s u n g.
Die Fortdauer der Ruhr giebt die Veranlassung auf nachstehende Vorsichtsniaßregeln auf-

merksam zu machen:
1. Zuerst sind Erkältungen, besonders solche des Unterleibs und der Füße zu vermeiden. Am

gefährlichsten ist es, wenn der Körper in ruhender Lage der kalten Abend: und Nachtluft
ausgesetzt wird, zumal wenn durch Arbeit oder andere starke Bewegung eine Erhitzung des-
selben vorausgegangen ist.

2. Außerdem sind zu verhüten in Beziehung auf die Kost unreife Früchte, Melonen, viel Pilze,
zähes oder noch warmes Backwerk, schwer verdauliche Fische, saures Bier, sehr kaltes Wasser
und der unmittelbare Genuß des Wassers überhaupt auf die genannten Nahrungsmittel.

3. Erkrankte begeben sich sofort zu Bett und mögen sich, bis zur Berathung mit dem Arzt,
mit milden, schleimigen Getränken und Suppen begnügen.
Ferner haben die Masern einen neuen Einfall im Kreise gemacht. Jn Betreff derselben

diene Folgendes zur Belehrung. i
» Nach einem katarrhalischen Zustand, Thränen der Augen, beginnt am 3. oder 4. Tage der

Ausbruch des Ausschlages Es zeigen sich kleine, rothe Stippchen, zuerst- im Gesicht, dann am
übrigen Körper abwärts, so daß über der allgemeinen Ausbreitung einige Tage vergehen. Die ein-
zelnen meist truppweise gelagerten Stippchen nehmen nun an Röthe und Umfang zu, werden wie
Nadelköpfe, auch größer, und in der Mitte fühlt man ein kleines Knötchen. Dabei Fieber, mehr
Oder weniger starke Röthung der Augen und Hüften. Hat man daher einen glatten, rothen Aus-
schlag mit Schlungbeschwerden vor sich, so muß man alsbald an Scharlach denken.

Hat sich nun so der Ausschlag mehrere Tage behauptet, so beginnt er am 7. oder 8. Tage
der Erkrankung, allmählig zu schwinden, die katarrhalischen Zustände, namentlich die der Augen,
Nehmen ab, und unter einer gelinden, nicht selten eigenthümlich riechenden Ausdünstung der Haut
schifsert sich die Oberhaut in kleien- oder mehlartigen, zuweilen kaum merklichen Stücken ab, was
mindestens eine Woche hindurch dauert.
» Dies ist der regelmäßige Verlauf. Bei Abweichungen von demselben und besonders wenn
In der Zeit der Abschuppung Verkältungen vorkommen, so werde ein Arzt befragt, da leicht schwere
Lungen-, Drüsen- und Augenleiden als Nachkrankheiten eintreten.

Jn allen Fällen werde jedoch
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1. ein mäßig warmes, aber nicht zu heißes Verhalten im Bett beobachtet. Jede Er-
kältung durch Zugluft, schnellen Temperaturwechsel  daher trete Niemand unmittelbar aus
kalter Luft an das Bett eines Ausschlags-Kranken!, unvorsichtigen Wechsel von Leib- und
Bett-Wäsche, oder � bei Gelegenheit der Stuhlentleerungem des nächtlichen Schlafes werde
sorgfältig vermieden.

. Die Augen sind vor hellem Licht zu schützen.

. Die Diät sei einfach und mild, �- Milch, Gummi.

. Gegen den einfachen Husten dienen schleimige Getränke, laue Lösung von Malzzucker, bei
Neigung zum Durchfall Reiswasser; gegen die Reizung der Augen, Bähungen mit lauem
Fliederthee.

5. Nach der Abschupptcng muß der Kranke nach der Beschaffenheit der Witterung, noch 2 bis
4 Wochen die Stube hüten.

In Betreff der sanitätspolizeilichen Maßregeln bei beiden Krankheiten, wird auf die Be-
kanntmachung in Nr. 40 des Kreisblatts von 1882 verwiesen, doch wird kurz erwähnt, daß An-
häufung von Menschen in einem Raum, Zusammenschlafen mit Kranken, durchaus zu vermeiden,
und daß bei der Ruhr die Ausleerungen stets sorgfältig zu desinsieiren sind.

gez. Dr. Larisch.
NO« 2701 Namslau, den 30. Juni 1885.

Wie aus den in den letzten Jahren höheren Orts vorgelegten Anträgen auf Niederschla-
gung überhobener Jnvalidenpensions-Beträge ersehen worden, sind in den meisten Fällen die Pen-
sions-Ueberhebungen dadurch veranlaßt worden, daß seitens der anstellenden Behörden die zur Ver-
hütung solcher Ueberhebungen in den Ausführungs - Bestimmungen des Bundesraths vom 22. Fe-

bis-ON!

bruar 1875 zu dem Militairpensionsgesetz vom 27. Juni 1871 gegebenen Vorfchriften nicht genü-
gende Beachtung gefunden haben.

ch bringe hierunter die einfchlägigen Bestimmungen zum Abdruck und veranlasfe die mir
unterstellten Behörden des Kreises, bei etwaigen Anstellungen von Militair-Jnvaliden das Pensions:
Quittungsbuch in jedem Falle sofort abzunehmen, dasselbe mit den vorgeschriebenen Vermerken über
die Beschäftigung 2c. zu versehen und demnächst der Königlichen Regierung zur Regelung des Pen-
fionsbezuges ungesäumt vorzulegen.

Sollten fernerhin Fälle zur Vorlage kommen, bei denen die Pensionsüberhebung auf die
Nichtbeachtung der erwähnten Vorfchriften seitens der anstellenden Behörden zurückzuführen ist und
die zu Unrecht gezahlten Pensionsbeträge von den Empfängern nicht wieder zu erlangen sind, würde
nur erübrigen, den Regreß gegen diejenigen Beamten der anstellenden Behörden zu nehmen, durch
deren vertretbares Bersehen die Reichskasse geschädigt worden ist.
Auszug aus den Bestimmungen des Bundesraths vom 22. Februar 1875. I1. O. 1.

Sobald die Aufnahme eines pensionsberechtigten Invaliden in einer Civilstelle oder zu einer
Beschäftigung im Civildienst erfolgt ist, hat die anstellende Behörde demselben das Quittungsbuch
abfordern und in dasselbe betreffenden Orts das Anstellungs- bezw. Beschäftigungsverhältniß eintra-
gen zu lassen unter Angabe:

a. Der Art der Anstellung oder Beschäftigung, wobei insbesondere ersichtlich zu machen ist, ob
dem Angestellten oder Beschäftigten die Eigenschaft einesBeamten beiwohnt oder nicht;

b. des Tages des Beginns der Anstellung 2e.;
c. des Diensteinkommens  Entgelt!, welches für die Wahrnehmung der Stelle oder für die Be-

schäftigung gewährt wird, unter genauer Bezeichnung der Art und des Betrages desselben,
sowie des Zeitpunktes, von welchem ab die Gewährung stattfindet. _

Bezüglich der Art des Diensteinkommens ist namentlich anzugeben, ob dasselbe m
festen oder ungewissen Hebungen besteht; bezüglich des Betrages desselben, welchen Geldwerth
die etwa einbegriffenen Naturalien und Nutzungen haben und wie viel vom Gesammtbetrage
des Einkommens zu Ausgaben für Dienstbedürfnisse in Abrechnung zu bringen ist.

Besteht das Einkommen ganz oder zum Theil in ungewissen Hebungen  z. B. Exe-
eutionsgebührem Tantiemen! so werden da, wo mit der Stelle ein Aufwand von Reise- und
Zehrungskosten verbunden ist, 50 Procent des ermittelten unfixirten Einkommens, und zwklt
wenn das Diensteinkommen ganz in unfixirten Hebungen besteht, aber nach dem Durchschmtt
nicht 50 Mk. monatlich erreicht, als Mindestbetrag 25 Mk. monatlich in Abzug gebracht� »

Demnächst ist das Quittungsbuch der die Pension feststellenden Behörde behufs der PM-
fung und etwaigen Richtigstellung, sowie zur Regelung der Pensionskompetenzen zu überreichen. 2C-
Nvs 2711 Berlin, den 29. Mai 1885.

Bekanntmachung.
Auf den Antrag der Vertretung des Kreises Namslau sind die Kreischausseen

1. von Schwirz bis zur Bezirksgrenze auf Carlsruhe,
2. � Reichthal » » » ,, Kempen

in das Verzeichniß derjenigen Straßen aufgenommen worden, auf welche das Verbot des Gebrauchs
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von Nadfelgeu unter 10,5 cm Breite auf Grund des § I der Verordnung vom 17. März 1839
 Ges.-Sammlung S. 80! und der Allerhöchsten Ordre vom 12. April 1840  Gesetz-Sammlung
S. 108! für alles gewerbsmäßig betriebene Frachtfuhrwerk Anwendung findet.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. J. A. gez. Schönfelden

Breslau, den 9. Juni 1885.
Bekanntmachung.

Auf Antrag der Kreisvertretung des Kreises Namslau hat der Herr Minister der öffent-
lichen Arbeiten auf Grund des Gesetzes vom 12. März 1853  G.-S. S. 87! durch Erlaß vom
29. v. Mts. die in der Verordnung vom 17. März 1839  G.-S. S. 80! und in dem Allerhöch-
sten Erlasse vom 12. April 1840  G. -S. S. 108! enthaltenen Vorschriften über die Breite der
Radfelgen bei dem Verkehr auf den Kunststraßen, sowie die darauf bezüglichen Bestimmungen des
Regulativs vom 7. Juni 1844  G.-S. S. 167! das Verfahren bei Chausseegeld- und Chaussee-Po-
lizei-Contraventionen betreffend, nebst den späteren abändernden gesetzlichen Vorschriften auf die ge-
besserten Wege ·

. von Namslau bis Schmogram
von Droschkau bis Glausche,
von Sterzetidorf bis Pietziske,

. von Wallendorf über Dziedzitz bis NoldauAPOHVH5g;

für anwendbar erklärt.
Königlicher Regierungs-Präsident. gez. Freiherr von Juncker

Namslau, den 30. Juni 1885.
Jndem ich vorstehende Bekanntmachungen hierdurch veröffentliche, bringe ich unter Bezug-

nahme auf die Kreisblattbekanntmachung vom 13. December 1882  Stück 50 S. 509/510! nach-
stehend die hierauf bezüglichen hauptsächlichsten Bestimmungen der Verordnung vom 17. März 1839
und der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 12. April 1840 zur öffentlichen Kenntniß:

I. Verordnung vom 17. März l839.
§ 1. Beim Befahren aller zusammenhängenden Kunststraßen soll an allem gewerbsmäßig

betriebenen Frachtfuhrwerk, sowohl dem zwei- als dem vierrädrigen ohne Unterschied der Bespannung,
der Beschlag von Radfelgen, d. h. der auf die Felgen gelegten Metallreifem eine Breite von min-
destens vier Zoll �0,5 cm! haben.

§ 2. Die Ladung der gewerbsmäßig betriebenen Frachtfuhrwerke darf auf allen Kunst-
straßen Uhr? Unterschied, bei einer Felgenbreite von weniger als fünf Zoll, an Gewicht nicht mehr
betragen a s:

Jn der Zeit Jn der Zeit
vom 15. Novbr. bis 15. April vom 15. April bis 15. Novbr.

a. bei vierrädrigem Fuhrwerk . . . 60 Ctr. . . . . . . . 80 Ctr.,
b. bei zweirädrigem Fuhrwerk . . . 30 Ctr. . . 40 Ctr.

§-3. Bei einer größeren Felgenbreite ist ein stärkeres als das oben  § 2! bestimmte Ge-
wicht der Ladung in so weit erlaubt, daß bei einer Felgenbreite von fünf, jedoch unter sechs Zoll:

Jn der Zeit Jn der Zeit
vom 15. Novbr. bis 15. April Ton: 15. April bis 15. Novbr.

a. bei vierrädrigem Fuhrwerk . . . 80 Ctr. . . . . . . . 100 Ctr.
b. bei zweirädrigem Fuhrwerk . . . 40 Ctr. . . . 50 Ctr.

bei einer Felgenbreite von sechs Zoll:
a. bei vierrädrigem Fuhrwerk . . . 100 Ctr. . . . . . 120 Ctr.
b. bei zweirädrigem Fuhrwerk . . . 50 Ctr. . . . . . . . 60 Ctr.

höchstens geladen werden dürfen.
Eine stärkere Belastung ist auch bei Anwendung noch breiterer Felgen nicht gestattet.
Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch dann ein, wenn die Ladung aus einer untheilbaren

Last  z. B. großen Bausteinen! von größerem Gewicht besteht, in welchem Falle auch eine größere
Felgenbreite als fechs Zoll nicht erforderlich ist.

II. Allerhöcljste Kabinets-Ordre vom 12. Avril 1840.
»Um in Ansehung des, in der Verordnung vom 17. März v. Js. �839! § 1 für alles

gewerbsmäßig betriebene Frachtfuhrwerk beim Befahren der Kunststraßen vorgeschriebenen Erforder-
nisses einer Radfelgenbreite von mindestens vier Zoll, soweit es mit dem Zwecke vereinbar ist, eine
Erleichterung eintreten zu lassen, wie solche nach Jhrem Berichte vom 31. v. Mts. namentlich für
die von den Gewerbetreibenden mit eigenen Fuhrwerken betriebenen, mit ihrem Gewerbe in Verbin-
dung stehenden Lastfuhrem und für die von den Landwirthen und Ackerbürgern mit ihrem Wirth-
schafts-Gespannen unternommenen Lohnfuhren in mehreren Fällen sich als wünschenswerth ergeben
hat, will Jch die Vorschriften des § 1 der obigen Verordnung dahin beschränken, daß das Erforder-
niß einer Radselgenbreite von mindestens vier Zoll, sowohl für die ebengedachten Fuhrwerke, als
für das sonstige gewerbsmäßig betriebene Frachtfuhrwerk, nicht unbedingt, sondern nur dann statt-
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finden soll, wenn die Ladung bei vierrädrigem Fuhrwerke mehr als zwanzig Centner, bei zweiräd-
rigem Fuhrwerke mehr als zehn Centner beträgt. gez. Friedrich Wilhelm.
An den Staats- und Finanzminister Grafen von Alvensleben.«

Was unter dem Begriff gewerbsmäßig und nicht gewerbsmäßig betriebenes Frachtfuhrwerk
zu verstehen ist, erläutert das Ministerial-Rescript vom 16. Februar 1840, worin es wörtlich heißt:

,,Unter ,,Frachtfuhrwerk« sind überhaupt alle, zum Lastfahren dienende Fuhrwerke zu ver-
stehen. Jn Betress der Frage: ob solche zu dem »gewerbsmäßig betriebenen« gehören, ist die Ge-
werbesteuerpflichtigkeit überall nicht entscheidend; es kommt vielmehr nur darauf an, in welcher Art
das Verfahren von Lasten betrieben wird. Jn dieser Hinsicht sind folgende Grundsätze zur An-
wendung zu bringen:

1. Alle Lastfuhrwerke der Fuhrleute, deren eigentliches Gewerbe in der Uebernahine von Lohn-
fuhren besteht, sind zu dem gewerbsmäßig betriebenen Frachtfuhrwerk zu rechnen.

2. Ebenso gehören dazu die eigenen Fuhrwerke der Gewerbetreibenden aller Art, welche zu den,
mit deren Gewerbe in Verbindung stehenden Lastfuhren, namentlich zur An- und Abfuhr der,
beisdem jBetriebe des Gewerbes benöthigten oder gewonnenen Materialien, Produkte, Fabrikate
u. . w. 1enen.

3. Die Fuhrwerke der Landwirthe und Ackerbiirgey welche gelegentlich ein oder das andere Mal
zu einzelnen Lastfuhren gegen Lohn gebraucht werden, sind nicht als zu dem gewerbsmäßig
betriebenen Frachtfuhrwerk gehörig, anzusehen. Sofern aber die Landwirthe und Ackerbürger
mit ihrem Wirthschaftsgespanne, neben dem Betriebe der Landwirthschash sortgesetzt oder zu
gewissen Zeiten wiederkehrend, das Lastfahren um Lohn betreiben, gehören e deren Fuhrwerke
allerdings zu dem gewerbsmäßig betriebenen Frachtsuhrwerke im Sinne der Verordnung vom
17. März 1839.� g

Für das nicht gewerbsmäßig betriebene Frachtfuhrwerk ist eine bestimmte Radfelgenbreite
in der Regel nicht ersorderlich, jedoch bestimmt § 7 der Verordnung vom 17. März 1839, daß
beim Verfahren von Stein- oder Braunkohlen und von Getreide auch dasjenige Fuhrwerk mit min-
destens vier Zoll breiten Radfelgen versehen sein muß, sobald die Ladung

a. bei vierrädrigem Fuhrwerk mehr als 50 Ctr.,
b. bei zweirädrigem ,, ,, ,, 25 Ctr.

beträgt.
Die Kreischausseen von Namslau bis Schwirz und von Namslau bis Reichthal sowie die

im hiesigen Kreise belegene ActietpChaussee Oels-Kreuzburg und die vom hiesigen Kreise übernom-
mene frühere Actien-Chaussee Brieg-Noldau sind in das Verzeichniß der Straßen, auf welche das
Verbot des Gebrauchs von Radfelgen unter 10,5 cm Breite auf Grund des § 1 der Verordnung
vom 17. März 1839 und der Allerhöchsten Ordre vom 12. April 1840 für alles gewerbsmäßig
betriebene Frachtfuhrwerk Anwendung findet, bereits früher aufgenommen worden.

Die Magisträte und Gemeinde- Vorstände des Kreises ersuche resp. beauftrage ich, Vorste-
hendes in ortsüblicher Weise zur allgemeinen Kenntniß der Kreiseingesessenen zu bringen.

Die Chaussee-Aufseher und -Wärter sowie die Gendarmen beauftrage ich, die Beachtung
dieser Bestimmungen genau zu überwachen, auch wollen die Polizei-Verwaltungen, Amts-, Guts-
und Gemeinde-Vorstände für deren Befolgung Sorge tragen. «

Jede constatirte Uebertretung ist mir sofort anzuzeigem -

No« 2721 Namslau, den 26. Juni 1885.
Zwecks Aufstellung einer statistischen Nachweisung beauftrage ich die Gemeindevorstände des

Kreises unter Hinweis auf die Verfügung des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Breslau vom 7. August
1884  Amtsblatt 1884 S. 290! mir binnen bestimmt 8 Tagen ein Verzeichniß der in ihren Be-
zirken vorhandenen Kirchen, welches folgende Merkmale enthalten muß, einzureichen. s

1. Kirchdorfz 2. Confessionz 3. Patron; 4. ohngefähres Alter; 5. Bauart.
Diejenigen Gemeindevorstände, in deren Bezirken Kirchen nicht vorhanden sind, haben Ne-

gativanzeigen zu erstatten.
NO« 2731 Namslau, den 27. Juni 1885.

Jm Anschluß an meine Kreisblatt-Verfügung vom 15. Mai er. �- Sttick 20 No. 204 �-
veranlasse ich die städtischen Polizei-Verwaltungen, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises, bei
Entgegennahme von Anmeldungen männlicher Personen» auch die MilitaiwVerhältnisse derselben
möglichst genau festzustellen.
No. 274]

Gememde-Krankenverficherungsangelegenheit
Im Verlage der O. Opitffchen Buchdruckerei hierfelbst ist eine Tabelle

erschienen, in welcher die Beiträge, welche die zur Gemeindwkkrankenversicherung
gehörenden Personen pro Tag, pro Woche nnd pro Jahr zu zahlen haben, ver-
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eichnet sind. Die Tabelle ist sehr übersichtlich aufgestellt, in die 52 Wochen desJahres eingetheilt, und läßt auf einen Blick ersehen, wieviel eine Person, die
angemeldet und späterhin wieder abgemeldet worden ist, während der Zeit ihrer
Zugehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung an Beiträgen zu entrichten gehabt
hat. Auch kann man aus dieser Tabelle mit Leichtigkeit ersehen, wieviel eine
Person, die z. B. mitten in einer Woche eingetreten und ebenso ausgetreten ist,
Beiträge zu zahlen hat.

Diese Tabelle ist für die Beitrags-Erhebungs-Stellen  Guts- und Gemein-
devorstände! von großem Vortheil, namentlich aber erleichtert sie den Herren
Arbeitsgebern die Beitrags-Berechnung.

Jch beauftrage die Herren Gutsvorsteher und die Gemeindevorstände des
Kreises, vorstehende Bekanntmachung den in ihren Bezirken befindlichen Herren
Arbeitsgebern zur Kenntnis; zu bringen nnd ihnen die Anschaffung qu. Tabellezu empfehlen. Den Herren Guts- und Gemeindevorstehern aber empfehle ich,
ich diese Tabelle, welche nur 25 Pf. kostet, anzuschaffen.

NO« 2751 Namslau, den 26. Juni 1885.
Nach einer Venachrichtigung der Königlichen Ober-Staatsanwaltschaft zu Naumburg a.jS.

ist durch Beschluß des Königlichen Amtsgerichts zu Heringen vom 8. d. Mts. die durch den Amts-
vorsteher Schlickmann zu Anleben angeordnete Beschlagnahme aller zum Zwecke der Verbreitung
vorfindlichen Exemplare folgender beiden Bücher:

I. Berlin bei Tag und bei der Nacht. Wie es stickt und slickt und weint und lacht. Altona
� Verlags-Vureau. -�

2. Memoiren und galante Abenteuer einer jungen Frau aus der Demi-Monde. Herausgegeben
von ihrem ersten Geliebten Gr. von H. Altona � Verlags-Burean ��

auf Grund des § 184 R.-Str.-Ges.-Bchs. und der §§ 6, 18 2, 23 I�3 des Reichspreßgesetzes vom
7. Mai 1874 in Gemäßheit des §24 des allegirten Gesetzes bestätigt worden, was ich hiermit zur
öffentlichen Kenntniß bringe.
NO« 2761 Namslau, den 1. Juli 1885.

Die Amtsvorstehergefchäfte von Lorzendorf werden von heut ab bis auf Weiteres durch den
Amtsvorsteher-Stellvertreter Herrn Wirthschafts-Jnspektor Müller in Swiebne geführt.
NO· 2771 Namslau, den 30. Juni 1885.

V ereid et der Wirthschasts-Beamte Herr Albert Muschner in Eckersdorf als Amt-zuor-
steher des Amtsbezirks Eckersdorf
No. 2781 Namslau, den 30. Juni 1885.

Termine zur Schutzpocken-Jmpfung.
Für Mittwoch den 8. Juli er.

1. Sämmtliche geimpsten Kinder von Lorzendors zur Revision in Lorzendorf, Nachm. 4 Uhr;
2. Groß- und Klein-Hennersdorf haben zusammen 3, und Polkowitz 2 ganz gesunde nicht unter V« Jahr alte Kinder

zur Vorimpfung nach Lorzendorf zu senden, Nachm. 4 hr. i
Für Mittwoch den 15. Juli er.

Sämmtliche Jmpslinge von Groß- und Klein-Hennersdorf, sowie von Polkowitz zur Jmpfung in Groß-Hen-

nersdorf, Stamm. 4 Uhr. 
Für Mittwoch den 22. Juli er.

Sämmtliche geimpften Kinder von Groß- und Klein-Hennersdors, sowie von Polkowitz zur Revision in Groß-
Hennersdorf, Nachmittag 4 Uhr.

Unter den ausgeführten Ortschaftsnamen ist stets der betreffende Guts- und Gemeindebezirk zu verstehen.
Hierbei mache ich auf §§ 14 und J5 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874  R.-Ges.-Blatt 1874 S. 31! wiederholt
mit dem Bemerken aufmerksam, daß

1. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden Nachweis, daß
die Jmpfung ihrer Kinder und Pflegebesohlenen erfolgt, oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist, zuführen
unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mk.;

« 2. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und
trug erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung  § 5! entzogen geblieben sind,
mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 3 Tagen und

3. Aerzte und Schulvorstehey welche den durch § 8 Abs. 2, § 7 und durch § 13 a. a. O. ihnen aufer-
legten Verpflichtung nicht nachkommen mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden.

Die städtischen Polizei-Verwaltungen, Guts- und Gemeinde-Vorsteher ersuche resp. veranlasse ich, unter Hin-
weis auf § 20 des Jmpfregulativs vom 4. Januar 1875  Auß. Beilage zu No. 9 des Amtsblattes pro 1875! die-
Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den von den Bezirks-Jm1pfärzten angesetzten Jmpfterminen minde-
siens acht Tage vorher durch Circular vorzuladen und ihnen dabei bemerklich zu machen, daß nach § 14 des Jmpfge-
setzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern und Vormündeiz deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen
Grund und trug erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben
sind, mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden und daß nach § 22 des Jmpfi
regulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Circular ist von den Vorgeladenen zum Zeichen der
Kenntnißnahme unterschriftlich zu vollziehen und von dem insinuirenden Beamten d.ie richtige Jnsinuation am Schlusse«
zu bescheinigen. Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 unb 34 des Jmpfregulativs, welche im vorigen Jahre wenig
beachtet worden sind, noch besonders aufmerksam, wonach: �
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a. die Gemeinde- bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten bei Ordnungsstrafe verpflichtet sind,
den öffentlichen Jmpf- und Revisionsterminen perfönlich beizuwohnem im Behinderungsfalle aber einen Gerichtss
mann mit der Stellvertretung zu beauftragen,

b. fie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Vezirksarzte zur Seite stel-
len und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauftragen haben,

c. die Gemeinde- und bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten oder deren Stellvertreter bei
Ordnungsstrafe gehalten sind,

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormündey deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund
und trat erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Revision entzogen geblieben
sind, am Schlusse des Termins sofort zu notiren und dem betreffenden AmtsiVorsteher zur Bestrafung
ungesäumt anzuzeigen, auch daß solches geschehen, in der Liste zu bescheinigen. Die Duplicate der Jmpfs
listen sind im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Der Königliche Landrath
und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses. Klör.

S t e cf b r i e f.
Gegen den unten beschriebenen Dienstjungen Carl Mertha alias Albrechh aus Namslau

gebürtig, zuletzt zu Leuchten bei Oels in Diensten, welcher flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft
wegen Diebstahl verhängt.J Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das hiesige Gerichtsgefängniß abzuliefern.

. 1061 85.
-Oels, den 22. Juni 1885. Königliche Staatsanwaltschaft

Beschreibung:
Alter: 17 Jahre, Statur: Mittel, untersetzt, Haare: dunkel, fast schwarz, Augen: dunkel,

Nase: gewöhnlich, Mund: gewöhnlich, Gesicht: rund. Kleidung: 2c. Mertha trägt wahrscheinlich
einen Theil der von ihm gestohlenen, nachstehend benannten Sachen, nämlich ein altes graues Jaquet,
einen schwarzen Stoffrock nebst Hosen, eine schwarze Tuchweste, ein weißes Vorhemdchen, einen hellen
Sommeranzug ein gestreiftes baumwollenes Hemd, auch dürfte derselbe im Besitze einer ebenfalls
gestohlenen Spindeluhr im Werthe von 6 Mark sein.

Als Commissarius für die Räumung des Stoberbaches innerhalb der Kreise Creuzburg O.-S.
und Namslau ordne ich hierdurch Folgendes an:

1. Die Oeffnung sämmtlicher Schleußen der Stobermühlen hat Sonnabend den 4. Juli Abends
6 Uhr, die Schließung derselben Sonnabend den 11. Juli Abends 6 Uhr stattzufinden.

2. Die gründliche Räumung und Auskrautung des Stoberbaches beginnt Montag den 6. Juli
früh 6 Uhr, und muß Sonnabend den 11. Juli er. Abends beendet sein.

3. Diejenigen Strecken, welche mangelhaft geräumt befunden, werden auf Kosten der Verpflich-
teten im Exzecutionswege nochmals geräumt.

4. Sollten die Räumungsmaiinschaften der Verpflichteten zur bestimmten Stunde nicht antreten,
so werden sofort auf Kosten derselben Arbeiter bestellt.

Die Herren Muts-Vorsteher der betheiligten Bezirke ersuche ich ergebenst, für die rechtzeitige
Inangriffnahme und gündliche Durchführung der Räumungsarbeiten innerhalb der oben bestimmten
Frist Sorge zu tragen.

Die Gendarmen der adjacirenden Patrouillenbezirke werden aufgefordert, mir die Grund-
besitzer, welche ihrer Räumungspflicht nicht nachkommeth unverzüglich namhaft zu machen, und mir
auch über die tadellose Vollendung der Arbeit Anzeige zu erstatten.

Wundschütz, im Juni 1885.
Der Commiffarius. T h. Gloffka

B. Nichtamtlicher Theil.
Der Bauersgutsbesitzer Gottlieb Be cker in Gülchen beabsichtigt auf seinem Grundstück

No. 37 Hypotheken-No. 36 eine gewerbliche Ziegelei zu errichten.
Dies wird gemäß der §§ 16 und 17 der Reichsgewerbeordnung vom 1. Juli 1883 mit

der Aufforderung zur öffentlichen Kenntniß gebracht, etwaige Einwendungen gegen dieselbe binnen
einer Präklusiv-Frist von 14 Tagen «� vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet �- bei dem
unterzeichneten Amtsvorstande schriftlich in zwei Exemplaren oder zu Protokoll anzubringen. Nach
Ablauf dieser Frist können Einwendungen in dem Verfahren nicht mehr gemacht werden.

r Beschreibung und Situationsplan liegen während der Amtsstunden d. i. von 8���12 Uhr
Vormittags in hiesiger Amtskanzlei zur Einsicht aus.

Zur Erörterung der rechtzeitig erhabenen Einwendungen ist Termin auf
Montag, den 20. Juli 1885 Vormittags 8 Uhr

in der hiesigen Amtskanzlei anberaumt, und wird gleichzeitig bemerkt, daß auch bei etwaigem Aus-
bleiben des Unternehmers und der Widersprechenden zur Erörterung der Einwendungen geschkkktsn
werden wird.

Bankwitz, den 29. Juni 1885. Der Amtsvorstantn
Nebst Beilage.



Beilage zu Nr. 26 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
Donnerstag den 2. Juli 1885.

Fest-Programm
zu dem

am 5. Juli a. c. in Namslau
stattfindenden

Yezirkgjsest des Xl. Bezirk; Deutschen Yrjegerbnntles
» Verbunden mit dem

Staftungsfest des Knegerverem zu Namslau.
1. Vormittag 6 Uhr: Reveille unter Abschiessung von 18 Kanonenschlägen.
2. � 8 u. 83/4 � Empfang der Gäste am Bahnhof und Einführung mit Musik.
3. � 11 � Empfang und Einführung der per Wagen ankommenden Gäste

in der deutschen und polnischenVorstadt.
4. � 11��12 � Frühschoppen.
5. Mittag 12- 1 � Empfang der Gäste am Bahnhofe.
6. Nachmittag 1 � Aufmarsch an der Siegessäule. Begrüssung der fremden Vereine

durch Herrn Bürgermeister Kotze.
7. � 11/2 &#39; � Festmarsch durch die Hauptstrassen der Stadt nach dem Stadt-

park, daselbst Begrüssung der Gäste durch den Namslauer Verein.
H i e r a u f :

II: Grosses Monstre-Goncert HTE
schlossen nach den Festscheiben. � Volksthümliche Belustigungen.

Nach dem Schiessen: «.
Proclamation des Königs und der Ritter.

Bei eintretender Dunkelheit:

Feenhatte bengalisehe Beleuchtung des Parkes.
Concert-Erxtree

pro Person 25 Pfge, Kinder sowie Militär ohne Charge 10 Pfge.

Der Stab des Krieger-Verein Namslau.
 Hasses, Premier-Lieutenant a. D.

500 M f ETPZT �13555? � DIE-II a " «K�th�gt�ohnmuffe: aß m a  t n e n
a�: Flacon 60 Pfg. jemals wieder Zahnschmer- werde« sauber
zen bekommt oder aus dem Munde riecht. Und
Johann George Kothe Nach�. Berlin. p r o m  t
Jn Namslau nur echt bei n. Steinitz. Depart«-

mit neuen einzelnen Theilen und ganzenes Werken, sowie Biaschineti älteren Systems, denen
« Selbftspuler und Spulauslösungeu fehlen,

zu haben bei OF  _t mit diesen letzteren versehen.
- P1 Z« J. Schczuka.

Buchdruckerei und Buchhandlung ! « «
9000 Mark» Dom. Nieder-Vulkan

sind zur {Wem Hypothek auf ein ländliches Grund hat eine gebrauchte aber noch gut erhaltene
ksxxssxsskixx Wäre: lioltleimsctje Wuttermastljine

ZU erfahren« _ » « sehr billig zu verkaufen.
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Silesia.

Getreidemähmaschinem patentirte Stralsunder Schälpfliigh
Universal-Breitsämaskhinem Drillmaschinen,

Göpel-Dreschmaschinen, leicht gehende Schaukel-Vuttermaschinen,
sowie sämmtliche landwirthschaftliehe Maschinen

empfiehlt unter Garantie billigst Bob. Gottschalk.

Fahnen, Htictiereikgäanufactur
Franz Reinecke, Hannover.

Tdm Ylamen den Königs!
Jn der Strafsache gegen den Väckermeister

Emil Krautter in Schwirz wegen öffentlicher
Beleidigung hat das Königliche Schöffengericht zu
Namslau in der Sitzung vom 25. November 1884,
an welcher Theil genommen haben:

1. Bräuer, Amtsrichter, als Vorsitzenden
2. Rabe, Gottlob, Bauergutsbef in Obischau,
3. Trautmann, Rendant hier,

als Schöffem
Rage, Amtsanwalt,

als Beamter der Staatsanwaltschaft,
Grunert, Assistent, als Gerichtsschreiber,

für Recht erkannt
der Angeklagte Bäckermeifter Emil Krautter in
Schwirz ist der öffentlichen Beleidigung schuldig
und wird deshalb mit �! Sechs Mark Geld-
strafe, im Unvermögensfalle mit zwei Tagen
Gefängniß bestraft und zur Tragung der Kosten
des Verfahrens verurtheilt.

Dem Beleidigten, berittenen Gendarm Herzog
in Schwirz, wird die Befugniß zugesprochen, den E    �
verfügenden Theil des Erkenntnisses innerhalbs s e , VI«
vier Wochen nach Zustellung des rechtskräftigerp « ."
Urtels einmal auf Kosten des Angeklagten im
Namslau�er Kreisblatt bekannt zu machen. «

Von Rechts Wegen.  W
«�-

an: Vieh emd Pferde ist das I

Yiene Yremjsenol r
der Gberen Apotheke Rottweic

der beste Schutz gegen die lästigen
Bremsen und Stechsliegen

Jn Gläsern zu 30, 60 Pf. und 1 M.
zu beziehen von der Niederlage für

amslam Apotheke.
i· x«,«l «

. «..:» ».« « �i� .··-·-«.s:s «« - O Hi. «.«! « · k F."

Das JohannvQuartal
wird Montag den l3. Juli Nachmittag
2 Uhr abgehalten.

Der Vorstand
der Zsdttchev und Htetkmacher-znnnng.

. i» .

Montag den 6. d. Mts.
Nachmittag 2 Uhr

findet das

J ohanni-Quartal
der hiesigen FeuerarbeitewJnnung statt,
wozu die Herren Mitmeister hierdurch ergebenst
eingeladen werden.

Der Vorstand
der Jnnung und Sterbekasse der vereinigten

Feuerarbeiten
�J Es; -".

i Bermatks _
heer-SchwefeI-Selfe

von Bergmann F« 00., Köln,
bestes Mittel gegen Hautunreinig-
keiten und Seraph. Ausscl1läge.

ei Stück 50 Pfg.
Depot bei

l

Oscar Metze,
«- GermaniaeDrogerie, E

Bahnhofstrasse.

»� Im: gefalligen Beachtung. ·«
Jch erlaube mir einem geehrten Publikum,

sowie meinen werthen Kunden von Stadt und
Umgegend ergebenst anzuzeigem daß sich von nun
an mein Schuh- und Stiefelgeschäft nebst Woh-

f nung nicht mehr Kloste.rstraße sondern
II Krakauerstrasze .-

im Hause des Herrn Fleischertneister Lorke
befindet. chtungsvoll

Hoheit Kruber,
Schuhmachermeisten

Den geehrten Herrschaften von Stadt und
Land empfiehlt sich als · ·

chnerderin
in und außer dem Hause ganz ergebenst

Marie Keim,

C

Tochter der verw. Tischlerm Ottilie Keim.



zu Theil werden lassen.
Nachfolger geneigtest übertragen zu wollen.

Namslau, den 30. Juni 1885.

273 -.�..��«

en hochgeehrten Bewohnern der Stadt und Umgegend erlaube ich mir hiermit die
ergebenfte Mittheilung zu machen, daß ich nach 34jährigem Befitz meiner hiesigen
Apotheke, dieselbe an Herrn Apotheker

H. Seydel aus Mullrose
verkauft habe und am 1. Juli übergeben werde.

Es drängt mich, Ineinen verbindlichsten Dank allen Denen hierdurch auszusprechem
welche mir während dieses langen Zeitraumes Jhr Wohlwollen und Jhr Vertrauen haben

Gleichzeitig füge ich die Bitte hinzu, dasselbe auf meinen Herrn

Hochachtungsvoll ergebenst

Wilde, Apotheker.
_ Bezugnehmend auf die vorstehende Anzeige des Herrn Apotheker Wilde erlaube
 ich mir den hochgeehrten Bewohnern der Stadt und Umgegend ganz ergebenst mitzutheilen,

daß die Es« hiesige Apotheke
in meinen Besitz übergegangen und ich wohl ergebenst bitten darf, das der Apotheke bis-

  her geschenkte Vertrauen auch auf mich hochgeneigtest übertragen zu wollen und werde ich

Namslau, den 30. Juni 1885.
f i dasselbe in jeder Beziehung mir zu erwerben und zu erhalten suchen.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Sl, Apotheker.
ierdurch erlaube ich mir ergebenst anzuzeiem

daß ich die bis incl. den 30. Juni c.

salligen xietljnunggvetrage sur Zlrkneien
selbst einziehe, daß ich die AgentuwGeschäfte
nach wie vor weiter fortführe und Wilhelm:
straße No. 3, im Hause des Herrn Piaschinew
Fabrikant Einige: wohnen werde.

Namslau, den 1. Juli 1885.

Wilde, Apotheker.

F&#39; Nkein Gasthaus, «IE
an der Straße gelegen, bin ich Willens, Sonntag
den 12. Juli, Nachmittags von 3�5 Uhr,
aus freier Hand meistbietend zu verkaufen oder
zu verpachtem Käufer haben eine Summe von

Die Fabrik erfrischender Getränke
von Wilhelm Bertram in Lauban
empfiehlt in diesen heißen Sommertagen
ihre neuen Specialitäten in erfrischenden, nicht I
berauschenden Getränken. Preisliste umsonst
und franko an Jedermann.

300 Mk., Pächter 100 Mk. zu legen. 
Namslaik

Thusa.

Unsere großen Läger von

O altem, reinem Kartoffel-Spiritus o
Cmpfehlen wir den Herren Kaufleuten und Gast-
wirthen. ·

Davld Ja�a�s Enkel,
« Bernstadt i. Schl.

Sonntag den 5. Juli, Vorm. 11 Uhr,
werden in dem Gaftwirth Kittelmannschen Lo-
kale zu Kaulwitz die zu dem früher Wafner-
schen Bauergute gehörenden Ackerftücke auf
6 Jahre verpachtet und« ebenso die gegenwärtig
darauf befindliche Ernte meistbietend verkauft.

Dom. Kaulwitz.
Eine Wirthschaft in Polnisch-Niarch-

Witz, bestehend in Wohnhaus und Scheuer, sowie
Stallung 2c. und 4 Morgen mit Korn besäetem
Acker, ist sofort aus freier Hand zu verkaufen.
Käufer wollen sich an August Walde in Polnisch-
Marchwitz, Hälterhäuser, wenden.-

RIY ksftltcilsggnclfikrrss  rtk,er,
r ä e r i e r»t7tzzk. für 3ät3k., ,

I c · I c l«H J? Fl. für  k., ,
frei ins Haus empfiehlt

Georg Heisa
Ein gevräTcchtes

PolyxanderPtamno
ist preiswerth zu verkaufen.

Zu erfragen in der Exped d. Bl.
Für Schulden, welche mein Sohn Josep

macht, komme ich nicht auf. E
Johannsdorf, den 27. Juni 1885.

Franziska · Schiroch Stellenbes.
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Silesia
Verein chemifcher Fabriken zu Saarau, Breslau und

Märzdort.
Unter Gehaltsgarantie osferiren wir unsere bekannten

DiingefrkPrägabrgtesp sowieb die sonstigen gangbare-i Düngemittel.
u räge zu z a ri prei en ü ernimmt

Herr Robert Gottschalk, Namslau,
auch heilt Genauuiek während der Saqizeii Superphosphqte te. auf Lager.

Wir bringen von Neuem hiermit in Kenntniß, daß Herr i

Gustav Müller, Constadt
für unsere Rechnung

superph0sphate, Chili-Salpeter und Knochenmehl
auf Lager hält und zu Fabrikpreisen abgiebt.
selben zu wenden.

Bei eintretendem Bedarf bitten wir, sich an den-

Chemifche Fabrik Aktien-Gesellschaft
vorm. carl Scharff F« 00., Breslan

Zur �Haiming emeg klemmt Yaugtialtg
wird eine erfahrene Person, gesetzten Alters, welche
gut kochen kann, zum October gesucht. Schriftliche
Offerten sind niederzulegen in der  Signet!. d. Vl.

Zäiittelägsickau
bei Namslau verkauft

5 hochtragende Kalben
II« Gesueht
Agenten und Reisende zum Verkauf von affee,
Thee und Reis an Private gegen ein Fixum
von 300 M. und gute Provision.
Hamburg. l. stiller &. Co.

Auf einem Dominium im Namslamer
Kreise findet ein verheiratheter

Htelkmacher
fiir sofort Anstellung Lohn und Deputat nach
Vereinbarung. Nur mit guten Zeugnissen verse-
hene Stellmacher finden Berücksichtigung.

Anmeldungen nimmt entgegen die Exped. des
Namslauer Kreisblattesk

Eine tüchtige

Vrehschleußerrn
welche durch beste Zeugnisse ihre genaue Kenntniß
der Milchwirthschafh Schwarzvieh- und Geflügel-
�ucht nachweisen kann, findet Stellung am 1. Oc-
tober 1885 oder 1. Januar 1886 auf dem

Dominium Kaulwitz
Kreis Namslam

Geübte Schuhmacher-Gesellen
an   n. Schmidt.

Hm Knabe,
Sohn achtbarer Eltern, findet sofort Stellung als»
Lehrling in meinem Geschäfi. »

J. G. Klahn jun.
sV ermi ethungsj Eine schöne große Wohnung

mit 3 Stab-en, Küche und Garten-Benutzung nebst
allem Beigelaß ist von Oktober ab zu vermiethen.

Carl Woiton,
im Kronprinz

[Vermiethung.] Jm zweiten Stock vorn-
heraus ist das Quartier an einen ruhigen Miether
zu vermiethen und zu Michaeli zu beziehen.

Gold-atmet.

�smiss ;�   :- :- - . -  O�0
Simmenau 0.-S. .

Sonntag den 12. Juli cr.:

é » Großes »
« Styeitienstljiessen

um Guten.
Ausmarf ch Nachmittag 3 Uhr
nach dem Schieszftande mit Musik.

Abends: Tanzkränzchen.
Es: ladet ergebenst ein

Hugo Pohl,
Arendator.

Cis

in


